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Niederschrift 

 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 

 
am Dienstag, dem 2. Juli 2024, 

 
im Bürgersaal des Rathauses Teningen 

 
 

Verhandelt: Teningen, den 2. Juli 2024 
 
 

Anwesend: 
 

1. Vorsitzender: Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker 
 
2. Gemeinderäte: Christian Bader, Gabriele Bürklin, Britta Endres, Bernhard Eng-

ler, Stefan Engler, Felix Fischer, Michael Gasser, Dr. Dirk 
Kölblin, Reinhold Kopfmann, Jutta Lehmann-Kaiser, Herbert 
Luckmann, Erwin Mick, Ralf Schmidt, Karl-Theo Trautmann, Dr. 
Katrin Unger, Bernhard Wieske 

 
3. Beamte, Angestellte usw.: Gemeindeoberrätin Evelyne Glöckler 
 Ortsbaumeister Daniel Kaltenbach 
 Gemeindeoberamtsrat Rolf Stein 
 Gemeindeamtsrätin Nicole Schönstein 
 Umweltbeauftragter Holger Weis 
 Verwaltungsangestellte Viola Ganter zu TOP 3 
 Klimaschutzmanagerin Isabel Stackler zu TOP 4 bis 6 
 Verwaltungsfachwirtin Ann-Kathrin Philipp zu TOP 8 
 Verwaltungsfachangestellte Andrea Rappenecker 
 
4. Sonstige Personen: Matthias Nahr, stellvertretender Gesamtkommandant der Frei-

willigen Feuerwehr Teningen, zu TOP 8 
 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass 
 
- zu der Verhandlung durch Ladung vom 24. Juni 2024 ordnungsgemäß eingeladen 

worden ist, 
 
- Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 26. Juni 

2024 ortsüblich bekanntgegeben worden sind und 
 
- das Kollegium beschlussfähig ist, weil 17 Mitglieder anwesend sind, somit mindes-

tens die Hälfte aller Mitglieder. 
 
Es fehlten als beurlaubt: GR P. Heß (krank), 
 GR T. Hügle (verhindert), 
 GR M. Kefer (beruflich verhindert), 
 GR A. Roser (krank), 
 GR Dr. P. Schalk (Urlaub), 
 GR M. Sexauer (Urlaub); 
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nicht beurlaubt oder aus anderen Gründen: -/- 
 
Als Urkundspersonen wurden ernannt: Die Unterzeichnenden 
 
Zuhörer: 3 Personen 
 
 

Beginn der Sitzung: 18:03 Uhr 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände ein-
getreten und Folgendes beschlossen: 
 
 

Tagesordnung: 
 

 1.   Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 4. Juni 2024 

 

   
 2.   Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer  

   
 3.   Sachstandsbericht zum Rechtsanspruch auf Ganztagesbildung und 

-betreuung im Grundschulbereich 
377/2024 

   
 4.   Kommunale Wärmeplanung 

- Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen 
- Beschluss über die kommunale Wärmeplanung 

408/2024 

   
 5.   EU-Umgebungslärmrichtlinie; 

Turnusmäßige Fortschreibung des Lärmaktionsplans (4. Stufe) 
- Beschlussfassung über die eingegangenen Anregungen der öffentli-
chen Auslegung und über den endgültigen Lärmaktionsplan 

402/2024 

   
 6.   Biotopverbundplan für die Gemeinde Teningen 

– Vergabe der Konzepterstellung 
432/2024 

   
 7.   Neubau einer Grünabfall-Kompostieranlage; 

bau- und immissionsschutzrechtliches Verfahren 
437/2024 

   
 8.   Freiwillige Feuerwehr Teningen, 

Ersatzbeschaffung Wäscherei 
407/2024 

   
 9.   Bauhof Teningen; 

Beschaffung eines Radbaggers 
439/2024 

   
 10.   Emil-Schindler-Stadion, Ortsteil Teningen; 

Vergabe "Belagserneuerung/Retopping Rundlaufbahn" 
438/2024 

   
 11.   Ermittlung der Kostenüber-/-unterdeckung bei den Entwässerungsge-

bühren für den Bemessungszeitraum 2021-2022 sowie Nachweis des 
Ausgleichs nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) 

435/2024 

   
 12.   Zwischenbericht zur Haushalts- und Finanzlage zum 30. Juni 2024 443/2024 
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 13.   Bauanträge 429/2024 
   

 14.   Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer  
   

 15.   Anfragen und Bekanntgaben  
 
 
 

1. 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 4. Juni 2024 
 
Die Beschlussfassung zu nachgenannten Tagesordnungspunkten der nichtöffentli-
chen Gemeinderatssitzung vom 4. Juni 2024 wurde bekanntgegeben: 
 
Genehmigung der Sitzungsniederschriften der öffentlichen und nichtöffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 30. April 2024 
Die Sitzungsniederschriften der öffentlichen und nichtöffentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 30. April 2024 wurden unterzeichnet. 
 
Stundung 
Auf entsprechenden Antrag eines in Schuld stehenden Betriebes hat der Gemeinderat 
einstimmig der Stundung einer rückständigen Forderung zugestimmt. 
 
Personalangelegenheiten 
Der Gemeinderat hat einstimmig und im Einvernehmen mit dem Bürgermeister be-
schlossen, die Arbeitszeit einer Mitarbeiterin rückwirkend zum 1. April 2024 von 60 
Prozent auf 70 Prozent der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu erhöhen. 
Ebenfalls einstimmig und im Einvernehmen mit dem Bürgermeister hat der Gemein-
derat der Versetzung einer Mitarbeiterin zu einem anderen Arbeitgeber zum 1. Juli 
2024 zugestimmt.  
 
 
 

2. 
Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer 
 
Werner Gugel hatte verschiedene Fragen zu den im Haushaltsplan angesetzten 
Energiekosten und dem Energieverbrauch in den vergangenen Jahren. 
Der Bürgermeister verwies zum einen bezüglich der Kosten auf den heutigen Tages-
ordnungspunkt 12 (Zwischenbericht zur Haushalts- und Finanzlage zum 30. Juni 
2024), zum anderen sagte er die ausführliche Beantwortung durch den Umweltbeauf-
tragten Holger Weis zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
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Sachstandsbericht zum Rechtsanspruch auf Ganztagesbildung und -betreuung 
im Grundschulbereich 
Vorlage: 377/2024 
 
Laut dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) vom 2. Oktober 2021 besteht auf-
wachsend über die Jahrgangsstufen 1 bis 4 ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Rechts-
anspruch auf Ganztagesbildung und -betreuung für jedes Grundschulkind bzw. für 
Kinder der Grundstufe der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
(SBBZ) einschließlich der Schulferien bis zum Eintritt in die fünfte Klasse. 
Der Rechtsanspruch gilt an allen Werktagen und umfasst acht Zeitstunden pro Tag 
einschließlich der Unterrichtszeit. Die Bundesländer können maximal vier Wochen 
Schließzeit pro Jahr festlegen. Diese Regelung steht in Baden-Württemberg noch 
aus. Eine Inanspruchnahme über die Schulzeiten hinaus ist seitens der Eltern freiwil-
lig (individueller Bedarf). 
Hierbei richtet sich der Rechtsanspruch gegen den Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe; für die Gemeinde Teningen ist das der Landkreis Emmendingen. Gemäß neu-
esten Informationen des Gemeindetages vom 5. Juni 2024 zieht das Land in Erwä-
gung, mit einer weiteren Änderung des Schulgesetzes im Herbst 2024 eine Hinwir-
kungspflicht der Städte und Gemeinden als Träger der Grundschulen schaffen zu 
wollen. 
 
Auf Grundlage der aktuellen gesetzlichen Vorgaben wären bei der Gemeinde Tenin-
gen folgende Standorte, teilweise mit einer entsprechenden Erweiterung der Betreu-
ungszeiten, rechtsanspruchserfüllend: 
 
- Hort an der Johann-Peter-Hebel-Grundschule Teningen 
- Kommunale Schulkindbetreuung (Verlässliche Grundschule und flexible Nachmit-

tagsbetreuung) an der Nikolaus-Christian-Sander-Schule, Grundschule in Köndrin-
gen 

- Kommunale Schulkindbetreuung (Verlässliche Grundschule und flexible Nachmit-
tagsbetreuung) an der Antoniter-Grundschule Nimburg 

 
Ein entsprechender Ausbau der Außenstellen Viktor-von-Scheffel-Grundschule in Te-
ningen und der Grundschule in Heimbach analog den Hauptstandorten ist derzeit 
nicht darstellbar. 
 
Noch nicht rechtsanspruchserfüllend in der Gemeinde Teningen ist die Ferienbetreu-
ung. Diese muss deutlich ausgebaut werden, da maximal vier Wochen Schließzeit 
pro Jahr vorgesehen sind. Neben dem Ausbau des kommunalen Betreuungsangebo-
tes wird die Einbeziehung der örtlichen außerschulischen Bildungspartner (Musik- 
und Sportvereine etc.) unabdingbar sein. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
1. Eigenanteil der Gemeinde bei den Anschaffungen über das Investitionsprogramm 

Ganztagesausbau. Für alle Grundschulen wurden Förderanträge für weitere Aus-
stattung gestellt. Die entsprechenden Eigenmittel finden bereits im Haushalt 2024 
Berücksichtigung. 

2. Personalkosten für die zeitliche Erweiterung sowie die eventuelle Ausweitung der 
Gruppengröße noch nicht bezifferbar. 

3. Kosten für den Ausbau der Ferienbetreuung noch nicht bezifferbar. 
4. Kosten für eventuell erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen der nicht-pädagogi-

schen Fachkräfte noch nicht bezifferbar. 



190 

5. Kosten für eventuelle Schülerbeförderung noch nicht bezifferbar. 
 
Der Sachstand wurde durch Verwaltungsangestellte Viola Ganter mittels einer 
PowerPoint-Präsentation ausführlich dargestellt.  
 
Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.  
 
 
 

4. 
Kommunale Wärmeplanung 
- Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen 
- Beschluss über die kommunale Wärmeplanung 
Vorlage: 408/2024 
 
Der Gemeinderat nahm am 9. April 2024 die Wärmeplanung zur Kenntnis und be-
schloss die Durchführung der Offenlage der kommunalen Wärmeplanung. Diese wurde 
im Amtsblatt der Gemeinde Teningen am 17. April 2024 bekanntgemacht. Im Zeitraum 
vom 25. April bis 27. Mai 2024 fand die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
sowie der Öffentlichkeit statt. Die Unterlagen waren in diesem Zeitraum auf der Home-
page bereitgestellt und lagen in Papierform zur Einsichtnahme im Rathaus während 
der Öffnungszeiten aus. 
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Abwägungstabelle der eingegangenen Stellungnahmen 
vom 25.04.2024 bis zum 27.05.2024  (Stand 6. Juni 2024) 
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Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

15 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Der Gemeinderat beschließt die kommunale Wärmeplanung für die Gemeinde 
Teningen und wägt die öffentlichen und privaten Belange untereinander und ge-
geneinander ab. Der Gemeinderat beschließt die im Rahmen der Offenlage und 
der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange vorge-
brachten Anregungen und Stellungnahmen gemäß den Beschlussvorschlägen 
in der Abwägungstabelle vom 6. Juni 2024. 
 
Die Gemeinderäte Luckmann und Dr. Unger waren bei der Beschlussfassung zu die-
sem Tagesordnungspunkt nicht anwesend.  
 
 
 

5. 
EU-Umgebungslärmrichtlinie; 
Turnusmäßige Fortschreibung des Lärmaktionsplans (4. Stufe) 
- Beschlussfassung über die eingegangenen Anregungen der öffentlichen Aus-
legung und über den endgültigen Lärmaktionsplan 
Vorlage: 402/2024 
 
Am 5. März 2024 hat der Gemeinderat die Fortschreibung und öffentliche Auslegung 
des Entwurfes des Lärmaktionsplanes (4. Stufe) beschlossen. 
Die öffentliche Auslegung fand im Zeitraum vom 21. März 2024 bis 3. Mai 2024 statt. 
Die Träger öffentlicher Belange wurden am 13. März 2024 angeschrieben und um Ab-
gabe einer Stellungnahme bis zum 3. Mai 2024 gebeten. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange sind verschiedene Stellungnahmen und Anregungen eingegangen. 
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Den Gremienmitgliedern wurde der fortgeschriebene Lärmaktionsplan (4. Runde) zur 
Verfügung gestellt.  
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

15 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Dem vorgelegten Lärmaktionsplan (4. Runde) wird unter Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange zugestimmt. 
 
Die Gemeinderäte Luckmann und Dr. Unger waren bei der Abstimmung zu diesem 
Tagesordnungspunkt nicht anwesend.  
 
 
 

6. 
Biotopverbundplan für die Gemeinde Teningen  
– Vergabe der Konzepterstellung 
Vorlage: 432/2024 
 
Seit 2020 sind die Kommunen gemäß Naturschutzgesetz in Baden-Württemberg ver-
pflichtet, eine fachlich fundierte Planung zum Schutz, zur Entwicklung und zum Ver-
bund von Biotopen aufzustellen. Gefördert wird dies durch das Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft in Höhe von 90 %. 
Diese Biotopverbundplanung bildet insbesondere die Grundlage für die Planung von 
Ausgleichsmaßnahmen. 
Für die Gemeinden hat die Aufstellung einer Biotopverbundplanung den Vorteil, dass 
bei Maßnahmen, welche über die Landschaftspflegerichtlinie gefördert wurden, der Ei-
genanteil der Gemeinde als Ausgleichsmaßnahme anrechenbar wird. Dies ist bisher 
nicht möglich. 
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Mit Unterstützung des Landschaftserhaltungsverbandes Emmendingen e.V. wurde die 
Anfrage an drei in diesem Bereich tätige Planungsbüros gestellt. Davon haben zwei 
Büros ein Angebot abgegeben, ein Büro aus Arbeitskapazitätsgründen nicht. 
Günstigster Anbieter war das Büro faktorgruen (Freiburg im Breisgau) zum Preis von 
120.695,45 EUR. Seitens des Regierungspräsidiums Freiburg sind die Fördermittel in 
Aussicht gestellt bzw. reserviert. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im Haushalt 2024 sind die geplanten Ausgaben und Einnahmen berücksichtigt: 
 

in EUR 2024 2025 2026 2027 Gesamt 

Kosten 26.382 71.982 17.333 4.999 120.696 

Förderung 23.744 64.785 15.600 4.499 108.628 

Eigenanteil Gemeinde 2.638 7.197 1.733 500 12.068 
 

 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

15 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Der Vergabe der Erstellung eines Biotopverbundplanes für die Gemeinde Ten-
ingen an das Büro faktorgruen (Freiburg im Breisgau) - vorbehaltlich der Ge-
nehmigung des Förderantrages beim Regierungspräsidium Freiburg - wird zu-
gestimmt. 
 
Die Gemeinderäte Luckmann und Dr. Unger waren bei der Beschlussfassung zu die-
sem Tagesordnungspunkt nicht anwesend.  
 
 
 

7. 
Neubau einer Grünabfall-Kompostieranlage; 
bau- und immissionsschutzrechtliches Verfahren 
Vorlage: 437/2024 
 
Bereits am 12. Dezember 2023 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
ein Antrag der Firma ROM-Kompost (Teningen) auf bau- und immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung einer Grünabfall-Kompostieranlage vorgestellt und beraten. Die im 
Verfahren seitens der Gemeinde und der Unteren Immissionsschutzbehörde geforder-
ten Veränderungen und Ergänzungen wurden zwischenzeitlich eingearbeitet und ein 
überarbeiteter Antrag wurde vorgelegt. 
 
Antragsgegenstand 
Es werden 15.000 t/a Grüngut angenommen und 12.000 t/a kompostiert. 3.000 t/a wer-
den als Hackschnitzel an die thermische Verwertungsanlage abgegeben. 
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Herkunft und Verwertung des Grünguts 
Das Grüngut stammt aus dem Landkreis Emmendingen, überwiegend aus den Ge-
meinden Teningen und Emmendingen. 
Zur Verarbeitung vorgesehene Abfälle: 
- Garten- und Parkabfälle; 
- biologisch abbaubare Abfälle (keine getrennt gesammelten Abfälle aus Haushaltun-

gen); 
- tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche, Stallmist. 
Der fertige Kompost wird an private Abholer, Gartenbaubetriebe und an die Landwirt-
schaft abgegeben. Die aussortierten Störstoffe werden der Restmüllbeseitigung zuge-
führt. 
 
Standort 
Die geplante Anlage wird im Außenbereich auf landwirtschaftlich genutzter Fläche er-
richtet. Die Eignung des Standortes wurde im Zielabweichungsverfahren ermittelt. 
 
Bauliche Anlagen 
Die beantragte Grünabfall-Kompostieranlage besteht im Wesentlichen aus folgenden 
Anlagenbereichen: 
- Betriebsgebäude (EG/OG), Werkstatt-, Lager-, Sanitär-, Technikbereiche; 
- Anlieferungsflächen; 
- Hygienisierungsrotten und Nachrotten; 
- Fertigkompostlager, Wurzelstocklager, Pflanzerde-Lager; 
- Regenrückhaltebecken 1 und 2; 
- RW-Versickerungsmulden; 
- SW-Druckleitung an den öffentlichen Kanal. 
 
Sondergutachten 
Folgende Sondergutachten wurden erstellt und liegen dem Antrag bei: 
A) Artenschutzbeitrag: 
 Die Eingriffe sind so gering, dass nichts gegen das Vorhaben spricht. 
B) Verkehrsgutachten: 
 Die betroffenen Straßen können den zusätzlichen Verkehr problemlos aufnehmen. 

Auch für die Ortsdurchfahrt Teningen ergeben sich keine wesentlichen zusätzlichen 
Beeinträchtigungen. 

C) Emissionsgutachten/Geruchsentwicklung: 
 Es sind keine Auswirkungen auf die Wohnbebauung in Teningen wegen der großen 

Entfernung und der vorherrschenden Windrichtung zu erwarten. Im östlich liegen-
den Industrie- und Gewerbegebiet wurde ein Musterhaus errichtet, das gewerblich 
und nicht als Wohnhaus genutzt wird. Das als Büro genutzte Haus wird im Geruchs-
gutachten berücksichtigt. 

 
Den Gremienmitgliedern wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: 
 
- Übersichtslageplan 
- Betriebsgebäude mit Grundrissen, Ansichten und Schnitte 
- Erläuterungsbericht 
- Verkehrsuntersuchung 
- Geruchsgutachten 
- Artenschutzrechtliche-Stellungnahme 
 
 



203 

Forderungen der Gemeinde im Verfahren 
 
Die von der Gemeinde bereits im ersten Antragsverfahren eingebrachten wesentli-
chen Forderungen und Anregungen stellen sich wie folgt dar: 
 
1) Schmutzwasserableitung 
 
 Die zunächst im ersten Antrag vorgesehene Sammlung des anfallenden Schmutz-

wassers in Gruben mit nachfolgendem Abtransport über LKW zur Kläranlage „Un-
tere Elz“ wurde zugunsten des Baus einer SW-Druckleitung geändert. In enger Ab-
stimmung mit der Verwaltung wurde eine Lösung gefunden, um den ausgelasteten 
öffentlichen Kanalabschnitt im Bereich SW-Hebewerk „Rohrlache“ zu umgehen und 
ca. 300 m nordöstlich des Hebewerkes im Hochpunkt der dann nördlich der L 114 
verlaufenden öffentlichen Kanalstrecke anzuschließen. Voraussetzung wäre die Ge-
stattung der Gemeinde Teningen zur Verlegung der Druckleitung auf gemeindeei-
genem Grund und entsprechende dingliche Sicherung der insgesamt ca. 680 m lan-
gen Druckleitung im Grundbuch. 

 
 Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung der in den öffentlichen Kanal abge-

leiteten Abwässer ergaben die seitens der Gemeinde mit der Antragstellerin und 
dem beratenden Ingenieur der Gemeinde geführten Gespräche, dass keine negati-
ven Auswirkungen zu erwarten sind. Um dies langfristig sicherzustellen, wird folgen-
des von der Antragstellerin eingefordert: 

 
- Einrichtung einer Probeentnahme-Möglichkeit, zum regelmäßigen Nachweis der 

chemischen Zusammensetzung und Qualität der in den öffentlichen Kanal einge-
leiteten Abwässer, auf Aufforderung der Gemeinde (entsprechend der Abwass-
ersatzung der Gemeinde Teningen). 

 
2) Park & Ride Anlage 
 
 Hinsichtlich der in der Plandarstellung eingezeichneten Parkplätze der öffentliche 

Park & Ride-Anlage wurde zuletzt aus dem Gemeindegremium der Wunsch an die 
Verwaltung herangetragen, nochmals zu überprüfen, ob die Stellplätze mit einer PV-
Überdachung ausgestattet werden können. Die diesbezügliche nochmalige Anfrage 
bei der Bürgerenergiegenossenschaft Teningen ergab die Rückmeldung, dass dies 
technisch möglich wäre, jedoch wirtschaftlich nicht darstellbar sei. Eine Ausführung 
durch die BEG wurde aus wirtschaftlichen Gründen erneut abgelehnt. 

 
3) Altlast „Kiesgrube“ – Pegel und Grundwassermessstellen 
 
 Im Bereich der Kompostieranlage und der unmittelbar angrenzenden Bereiche be-

finden sich Probebrunnen, Grundwassermessstellen und Pegel, welche der einge-
hausten „Altlast ‚Kiesgrube‘“ dienen. Diese dürfen nicht beseitigt werden und müs-
sen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase vor Beschädigungen 
geschützt werden. Die Lage der Pegel, Brunnen und Einrichtungen sind in die Plan-
darstellungen der Antragstellerin aufzunehmen. Die langfristige Zugänglichkeit 
muss rechtlich abgesichert werden. 

 Eine entsprechende mündliche Zusicherung erfolgte bereits durch die Antragstelle-
rin. 
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4) 3.+4. Gleis der Rheintalbahn – Baufeld 
 
 Die neuen Antragsunterlagen berücksichtigen bereits die aktuellen Baufelderforder-

nisse des Projektes „Neubau 3.+4. Gleis der Rheintalbahn“. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Kosten trägt die Vorhabenträgerin. 
 
Im Laufe der Diskussion beantragte Gemeinderat Schmidt, bei der Park & Ride-An-
lage bereits jetzt die Voraussetzungen für eine eventuelle spätere Verwirklichung ei-
ner Photovoltaikanlage zu schaffen.  
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

17 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Das Einvernehmen der Gemeinde Teningen zum vorliegenden bau- und immis-
sionsschutzrechtlichen Antrag erfolgt mit folgenden Anforderungen/Auflagen 
an die Antragstellerin: 
 
(1) Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung der in den öffentlichen Ka-

nal abgeleiteten Abwässer ist vor Übergabe an den öffentlichen Schmutz-
wasserkanal eine geeignete Probeentnahme-Möglichkeit zum regelmäßigen 
Nachweis der chemischen Zusammensetzung und der Qualität der eingelei-
teten Abwässer einzurichten. Auf Aufforderung der Gemeinde sind stichpro-
benartige Laboranalysen hinsichtlich der Zusammensetzung und Aggressi-
vität der eingeleiteten Abwässer auf Kosten der Antragstellerin entspre-
chend der Abwassersatzung der Gemeinde Teningen vorzulegen. 

 
(2) Die geplante Schmutzwasser-Druckleitung bleibt bis zum Übergabepunkt an 

den öffentlichen Kanal im Eigentum der Antragstellerin. Die Gemeinde 
stimmt der Verlegung auf Gemeindegrund zu. Die Baukosten sowie die übli-
chen Entgelte für die Grundstücksnutzung trägt die Antragstellerin. Der Lei-
tungsverlauf ist im Grundbuch auf Kosten der Antragstellerin dinglich zu si-
chern. 

 
(3) Im Bereich der Kompostieranlage und der unmittelbar angrenzenden Berei-

che befinden sich Probebrunnen, Grundwassermessstellen und Pegel, wel-
che der eingehausten „Altlast ‚Kiesgrube‘“ dienen. Diese dürfen nicht besei-
tigt werden und müssen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebs-
phase vor Beschädigungen geschützt werden. Die Lage der Pegel, Brunnen 
und Einrichtungen sind in die Plandarstellungen der Antragstellerin aufzu-
nehmen. Die langfristige Zugänglichkeit wird rechtlich abgesichert. 
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8. 
Freiwillige Feuerwehr Teningen, 
Ersatzbeschaffung Wäscherei 
Vorlage: 407/2024 
 
Die aktuell eingesetzten Geräte zur Reinigung der Einsatzkleidung sind seit vielen Jah-
ren im Einsatz und haben ihr Lebensende (Alter 25 Jahre) erreicht. Auch eine Notre-
paratur durch einen Techniker konnte die Funktionsfähigkeit nur noch vorübergehend 
sicherstellen. 
Die Geräte werden benötigt, um nach einem Einsatz eine schnelle und effektive Reini-
gung der kontaminierten Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände zu gewähr-
leisten (Einsatzkleidung, Masken, Flaschenhüllen, Flammschutzhauben, ggf. Privat-
kleidung und div. Kleidungteile). Dies ist notwendig, um die Gesundheit der Feuerwehr-
leute zu schützen und eine Verschleppung von Schadstoffen zu vermeiden. 
 
Der Gemeinderat hat die Maßnahmen zur "Ersatzbeschaffung Wäscherei" für das 
Haushaltsjahr 2024 mit 35.000 EUR genehmigt. 
Die Verwendung eines Trockners wurde gemäß damaligem Standard (ca. 15 Jahre) 
bisher zugelassen, ist jedoch heutzutage aufgrund geänderter Vorgaben nicht mehr 
zulässig, da durch diese Trocknungsmethode die Einsatzkleidung beschädigt wird. Der 
Beschaffung eines Trockners, wie bisher vorgesehen, wird somit auch vom Hersteller 
der Einsatzkleidung aufgrund von mechanischer Belastung dringend abgeraten. 
 
Das nun neu geplante System erfüllt die aktuellen Anforderungen und ermöglicht, 
sämtliche Einsatzkleidungen gemäß den geltenden Vorschriften zu reinigen, ein-
schließlich der Chemikalienschutzanzüge, Helme, Handschuhe etc. 
Derzeit erfolgt die Reinigung der Chemikalienschutzanzüge sowie die nachträgliche 
Imprägnierung der Einsatzkleidung von Hand durch die Gerätewarte der Feuerwehr 
Teningen. Durch diese Methode werden die Gerätewarte verschiedenen gesundheits-
schädlichen und krebserregenden Gefahrstoffen aussetzt. 
Um diese Gefahr zu vermeiden, kann die Imprägnierung im geplanten künftigen Sys-
tem direkt der Maschine über eine entsprechende Dosierung sowie im Sprühverfahren 
hinzugefügt werden. Dies bedeutet, dass durch die Anschaffung der neuen Maschinen 
inklusive Absauganlage Gefährdungen für die Gerätewarte deutlich verringert, die Ge-
sundheit der Mitarbeiter effektiv geschützt und die Einsatzkleidung ordnungsgemäß 
behandelt werden können. 
Gerade der Schutz der Gerätewarte ist besonders wichtig, um potenziellen Krebser-
krankungen vorzubeugen. Gemäß Arbeitsschutzgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, 
die Gefährdungen für ihre Mitarbeiter soweit wie möglich zu reduzieren. 
Des Weiteren kann durch das neue System ein wesentlich höherer Durchsatz erzielt 
werden. 
 
Die geplante Anschaffung von zukunftsträchtigen Maschinen stellt eine Investition für 
die nächsten 25 Jahre und darüber hinaus dar. Die Feuerwehr Teningen möchte daher 
die zur Verfügung gestellten Mittel bestmöglich investieren. 
Aktuell wird neben der Feuerwehrkleidung auch die Kleidung des Bauhofes Teningen 
(Winterjacken) sowie die Einsatzkleidung anderer Feuerwehren gereinigt und impräg-
niert. Daher werden auch Synergien erzielt und Kosten für den Bauhof gespart bzw. 
Einnahmen generiert durch die Dienstleistung der Wäscherei. 
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Für die Ersatzbeschaffung der Wäscherei wurden zwei Angebote eingeholt. Der Preis-
spiegel wurde den Gremienmitgliedern zur Verfügung gestellt. Günstigster Bieter ist 
die Bohnhoff Betriebstechnik GmbH zum Angebotspreis von 50.551,20 EUR (brutto). 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Freigegebene Mittel im Haushalt 2024: 35.000,00 EUR 
günstigstes Angebot (brutto): 50.551,20 EUR 
überplanmäßige Ausgabe: 15.551,20 EUR 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

16 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 15.551,20 EUR (brutto) wird für die 
Ersatzbeschaffung der Wäscherei zur Verfügung gestellt. Die Auftragsvergabe 
erfolgt gemäß dem Angebot der Firma Bohnhoff Betriebstechnik GmbH zum 
Preis in Höhe von 50.551,20 EUR (brutto). 
 
Gemeinderätin Dr. Unger war bei der Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt nicht anwesend.  
 
 
 

9. 
Bauhof Teningen;  
Beschaffung eines Radbaggers 
Vorlage: 439/2024 
 
Zur Beschaffung eines Radbaggers für den Bauhof hat die Verwaltung drei Bieter zur 
Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Die Angebote wurden geprüft; der Preisspie-
gel wurde den Gremienmitgliedern zur Verfügung gestellt. 
Unter Berücksichtigung der Vorteile wie Allradlenker, größere Bereifung, kräftigere 
Bauform und der Bedienerfreundlichkeit wird die Beschaffung des Yanmar Mobilbag-
gers B75W gemäß dem Angebot der Firma Schoner (Teningen, Ortsteil Nimburg) 
empfohlen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Haushalt 2024 stehen für den Radbagger 180.000 EUR zur Verfügung (unter 
711250010900, Bauhof Teningen). 
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Techni-
schen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

16 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
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Die Vergabe der Lieferung des Radbaggers erfolgt an die Firma Schoner (Ten-
ingen, Ortsteil Nimburg) zum Angebotspreis von 152.022,50 Euro (brutto). 
 
Gemeinderätin Dr. Unger war bei der Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt nicht anwesend.  
 
 
 

10. 
Emil-Schindler-Stadion, Ortsteil Teningen; 
Vergabe "Belagserneuerung/Retopping Rundlaufbahn" 
Vorlage: 438/2024 
 
Die Maßnahme „Belagserneuerung/Retopping Rundlaufbahn“ (Emil-Schindler-Sta-
dion) wurde öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 4. Juni 2024 gingen keine 
Angebote ein. Entsprechend der VOB wurde das Vergabeverfahren aufgehoben und 
zur freihändigen Vergabe übergegangen. 
Im Zuge der freihändigen Vergabe wird vorgeschlagen, die Firma Polytan (Burgheim) 
zu beauftragen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Haushalt stehen für die Maßnahme 230.000 EUR zur Verfügung.  
 
Der Gemeinderat hat auf Vorschlag des Technischen Ausschusses mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

16 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
Die Vergabe der "Belagserneuerung/Retopping Rundlaufbahn" im Emil-
Schindler-Stadion erfolgt zur Auftragssumme von 188.081,88 EUR (brutto) an 
die Firma Polytan GmbH (Burgheim). 
 
Gemeinderätin Dr. Unger war bei der Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt nicht anwesend.  
 
 
 

11. 
Ermittlung der Kostenüber-/-unterdeckung bei den Entwässerungsgebühren für 
den Bemessungszeitraum 2021-2022 sowie Nachweis des Ausgleichs nach 
dem Kommunalabgabengesetz (KAG) 
Vorlage: 435/2024 
 
Gemäß § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüber- und -
unterdeckungen zu ermitteln und auf künftige Gebührenkalkulationen vorzutragen. 
 
Im Rahmen einer Nachkalkulation durch die Schmidt und Häuser GmbH, Wirtschafts-
beratung für kommunale Einrichtungen (Nordheim), wurden die gebührenrechtlichen 
Ergebnisse wie folgt ermittelt: 
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Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022 

Kostenüberdeckung (+) 
Kostenunterdeckung (-) 

2021 
in EUR 

2022 
in EUR 

gesamt 
in EUR 

der Schmutzwassergebühr + 162.535 -   7.102 + 155.433 

der Niederschlagswassergebühr + 143.894 + 38.336 + 182.230 

= der gesamten Abwassergebühr + 306.429 + 31.234 + 337.663 

 
Die festgestellten Kostenüber- und -unterdeckungen werden in die Gebührenkalkula-
tion der künftigen Jahre eingestellt.  
 
Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem 
 

Abstimmungsergebnis 
Ja Nein Enthaltungen 

16 0 0 

 
Folgendes beschlossen: 
 
1. Für den Gebührenzeitraum 2021/2022 wird die Kostenüberdeckung der 

Schmutzwassergebühr in Höhe von + 155.433 EUR sowie die Kostenüberde-
ckung der Niederschlagswassergebühr in Höhe von + 182.230 EUR festge-
stellt. 

 
2. Die festgestellten Kostenüberdeckungen werden in die Gebührenkalkulation 

der künftigen Jahre mit eingerechnet. 
 
Gemeinderätin Dr. Unger war bei der Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungs-
punkt nicht anwesend.  
 
 
 

12. 
Zwischenbericht zur Haushalts- und Finanzlage zum 30. Juni 2024 
Vorlage: 443/2024 
 
Die aktuelle Haushaltssituation wurde durch die Kämmerin Evelyne Glöckler in den 
wesentlichen Punkten dargestellt und erläutert. 
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Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.  
 
 
 

13. 
Bauanträge 
Vorlage: 429/2024 
 
Auf Vorschlag des Technischen Ausschusses hat der Gemeinderat über nach-
genannte Bauanträge einstimmig wie folgt beschlossen: 
 

Nr. Bauvorhaben Beschluss 

1 Nutzungsänderung ehemalige Kantine 
in Büro- und Lagerflächen, Flst.Nr. 
339/5, Tscheulinstraße 21, Gemarkung 
Teningen 

Keine Einwendungen. 

2 Rückbau einer Kalthalle mit Gas- und 
Acetylenlager sowie Entsorgungsgru-
ben mit Vordach, Neubau eines Sozial- 
und Verwaltungsgebäudes mit Hallen-
erweiterung sowie Errichtung einer 
Fahrrad- und Motorradüberdachung, 
Flst.Nrn. 1, 3857/4, 3859, 3863/1, 3887, 
3857/1, 3850/7, 3850/2, 3850 und 
2282, Gemarkungen Teningen, Kön-
dringen und Mundingen 

Keine Einwendungen. Hinsichtlich 
der Überschreitung der Gebäude-
höhe um 0,47 m (WH max. = 13 m) 
und der Unterschreitung des Ge-
wässerrandstreifens (5 m) durch 
den Bestand der versiegelten Flä-
chen wird Befreiung von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes 
beantragt und befürwortet. 
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Nr. Bauvorhaben Beschluss 

3 Neubau eines Wohnhauses mit drei 
Wohneinheiten, Abbruch eines beste-
henden Schuppens, Flst.Nr. 10/19, 
Schwellweg 9, Ortsteil Teningen 

Keine Einwendungen. 

4 Umbau Erd- und Dachgeschoss sowie 
Einbau einer Dachgaube am bestehen-
den Wohnhaus, Flst.Nr. 3813, Tscheu-
linstraße 24, Ortsteil Köndringen 

Keine Einwendungen. 

5 Bau und Betrieb einer Grüngutkompost-
anlage sowie Neubau eines Betriebsge-
bäudes, Flst.Nr. 1561, Gewann „Kies-
grube“, Gemarkung Teningen 

Keine Einwendungen. 

 
Die Gemeinderäte Bader, Mick und Dr. Unger waren bei der Beschlussfassung zu 
diesem Tagesordnungspunkt nicht anwesend.  
 
 
 

14. 
Fragen und Anregungen der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer 
 
Es erfolgten keine Wortmeldungen.  
 
 
 

15. 
Anfragen und Bekanntgaben 
 
a) In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 5. März 2024 wurde der Be-

schluss über die Neufassung des Betriebskostenvertrages für den Kindergarten 
„Regenbogen“ (Ortsteil Nimburg) gefasst (siehe Drucksache 322/2023). Der neu-
gefasste Vertrag wurde den Gremienmitgliedern zur Verfügung gestellt. 

 Der Bürgermeister gab nun hierzu bekannt, dass aufgrund Terminverschiebungen 
im Vertrag nachträglich nochmals Änderungen vorgenommen werden mussten. 
Bei den Punkten 1.3 (Überlassung des Gebäudes) und 7.1 (Inkrafttreten des Ver-
trages) sowie in der Anlage 3 (Vorwort) wurde das ursprüngliche Datum 8. April 
2024 durch neu 7. August 2024 ersetzt. In diesem Zuge wurde ebenfalls ein 
Schreibfehler korrigiert. 

 
b) Bürgermeister Hagenacker und Ortsbaumeister Kaltenbach informierten über die 

vom Regierungspräsidium Freiburg angekündigte Fahrbahndeckensanierung der 
L 114, die voraussichtlich Mitte Oktober beginnen wird mit geplanter Vollsperrung 
über die Dauer von drei Wochen für den Bereich zwischen der ehemaligen Post 
und dem Kreisverkehr „Rohrlache“. Vor allem bezüglich der angedachten Vollsper-
rung stehe man mit den verantwortlichen Stellen derzeit noch in Verhandlung. 

 
c) Der Bürgermeister gab bekannt, dass ihm die Vertrauenspersonen des Bürgerbe-

gehrens zur Beigeordneten-Stelle gestern fristgerecht 112 Unterschriftsformulare 
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mit insgesamt 933 Unterschriften übergeben haben. Derzeit werden die Unter-
schriften durch die Verwaltung auf ihre Gültigkeit überprüft. Nach jetzigem Stand 
seien zum 1. Juli 667 Unterschriften erforderlich. Es sei davon auszugehen, dass 
diese Quote erreicht werde. Da der Gemeinderat binnen zwei Monaten über die 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden müsse, informierte der Bürger-
meister das Gremium, dass es voraussichtlich eine Sondersitzung in den Sommer-
ferien geben werde, wozu er fristgerecht einladen werde. 

 
d) Gemeinderat Schmidt dankte für den nun erfolgten Wiederaufbau der abgebrann-

ten Jägerackerhütte. Bürgermeister Hagenacker erläuterte die Zeitverzögerung 
(u.a. Abwicklung über Versicherung, fehlende Angebotsabgabe bzw. nicht zur Ver-
fügung stehende Handwerksfirmen). 

 
e) Gemeinderat Wieske teilte mit, dass beim Fußweg zwischen Kindergarten und 

Sanderstraße (Ortsteil Köndringen) eine bislang bewegliche Wegesperre inzwi-
schen am Boden fest fixiert sei und somit sowohl für das „Kindergarten-Taxi“ als 
auch für Kinderwägen nicht mehr passierbar sei; er bat um Abhilfe. Der Bürger-
meister sagte die Überprüfung und entsprechende Information zu. 

 
f) Gemeinderat Dr. Kölblin lobte die Erstauflage des Sommerprogramms für Senio-

rinnen und Senioren und bat für künftige Auflagen um Aufnahme von regelmäßig 
stattfindenden Veranstaltungen (z.B. Basteltreff des DRK u.a.). Er monierte jedoch 
die darin fehlenden Kontaktdaten der Seniorenbeauftragten. 

 
 

 
Ende der Sitzung: 19:15 Uhr 
 
 
 
Der Gemeinderat:              Der Bürgermeister: 

Der Schriftführer: 
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